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Die Nahrungs -oder Genussmittelabgabe .

Nachzahjungenwerdennichteingehoben. -Verzichtaufdie Erhöhungfür
Jahre 1932 und1933 .

Für die Nahrungs -oder Genussmittelabgabe war bekannt - ¬

lich anlässlich der Novellierungdes Gesetzesein Ertrag von10 ' 6Mil¬
lionen Schilling für das erste Jahr ,das ist vomMärz1931 bisein¬
schliesslich Februar 1932 ,vorgesehen .Das Gesetz enthält dieBestim¬
mung ,dass ,sollte der Ertrag der Abgabeunter diesen Betragsinken ,
die Abgabe entsprecherd erhöht wer de bis der gesetzlich vorgesehene
Betragvon10 ' 6MillionenSchilling erreicht ist .Die notwendigenNach¬
zahlungensollten den Abgabepflichtigenmit Zahlungsaufträgenvorge- ¬
schrieben werden .Ueberdiessollte für den Fall eines Minderertragesim
erwähntenersten Abgabejahrdie Landesregierungim Verordnungswegefür
die Zeit vom1 .März 1932 bis 31 . Dezember1935 die Abgabeentsprechend
erhöhen .Nunist tatsächlich der Ertrag der Nahrungs -oderGenuss¬
mittelabgabe für die Zeit vom1 .März1931 bis 29 .Februar 1932weit
hinter demim Gesetz vorgesehenen Ertrag zurückgeblieben ;dertatsäch¬
liche Ertrag warnicht ganz9 MillionenSchilling .Es wärenalsonach
den Bestimmungendes Gesetzes eine Nachzahlung von mehr als ' 6Millio¬
nenSchillingfür das AbgabejahrvomMärz1931biseinschliesslich
Februar 1932auf die Abgabepflichtigenaufzuteilen undausserdemdie
Abgabebis zumJahr 1935 durch Verordnung der Landesregierung ent - ¬
sprechend zu erhöhen gewesen .

Mit Rücksicht darauf jedoch ,dass die Wirtschaftslage eine
höhere Belastung der von der Abgabe betroffenen Betriebe undinsbesonde - ¬
re der Gästedieser Betriebenicht gestattet ,hat amtsführenderStadtrat
Dr .Dannebergdemstädtischen FinanzausschussunddemStadtsenateinen

Antragvorgelegt ,wonachdie imGesetzvorgesehenenNachzahlungenfür
die Nahrungs -oder Genussmittelabgabenicht eingehobenwerdenundvon
derErhöhungderAbgabefürdieJahre1932und1933abgesehenwird.
DerStadtserathat in seiner heutigenSitzungdiesemAntrag ,derdem
Gemeinderat in dessen nächster Sitzung vorliegen wird ,zugestimmt .

Strassenbahnfahrpreis am . Dezember .
Übermorgen ,Donnerstag( Feiertag ) ,gilt auf derStrassenbahn

undStadtbahnderWerktagsfahrpreis.DieFrühfahrscheine,Hin-undRück¬
fahrscheine ,Wochenkarten ,Arbeitslosen - undFürsorgefahrscheine haben
daherGültigkeit .DieHin -undRückfahrscheineundWochenkartengelten
für die Rückfahrtschonvon11Uhran .DieSchüleranweisungenhingegen
haben keine Gültigkeit .
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